
 

 

 

 

Freitag, 14.03.2025 I Nummer 03/2025 

 
Verwaltungsausschuss am 01.10.2024 
 
Beschluss VA/03/2024 
Der Verwaltungsausschuss beschließt die außerplanmäßige Annahme des Vermögens des 
aufgelösten Förderverein Feuerwehr Trebsen 2015 e.V. in Höhe von 265,02 EUR. 
Einzahler: Förderverein Feuerwehr Trebsen 2015 e.V. 
Datum der Einzahlung: 30.07.2024 
Das Vermögen wird für gemeinnützige Zwecke der städtischen Einrichtung Freiwillige 
Feuerwehr Trebsen verwendet. 
 
Technischer Ausschuss am 13.01.2025 
 
Beschluss TA/21/2024 
Der Technischen Ausschusses stimmt den vorliegenden Vorentwurf (Stand 10/2024) zum 
grundhaften Fahrbahnausbau der Siedlerstraße in Seelingstädt zu.  
 
 
Technischer Ausschuss am 28.01.2025 
 
Beschluss TA/02/2025 
Der Technische Ausschuss beschließt die Vergabe von Bauleistungen für die Sanierung 
Sanitär- und Umkleideräume UG in der Sport- und Kulturstätte „Johannes Wiede“ in Trebsen 
– LOS 02 Rohbau an die Firma Dietze Hochbau GmbH, Industriestraße 1, 04808 Wurzen mit 
einer Auftragssumme von 31.084,91 EUR (brutto). 
 
Beschluss TA/03/2025 
Der Technische Ausschuss beschließt die Vergabe von Bauleistungen für die Sanierung 
Sanitär- und Umkleideräume UG in der Sport- und Kulturstätte „Johannes Wiede“ in Trebsen 
– LOS 03 Tischler an die Firma Tischlerei Landgraf, Ziegelstr. 10/13, 04720 Döbeln mit einer 
Auftragssumme von 28.884,87 EUR (brutto). 
 
Beschluss TA/04/2025 
Der Technische Ausschuss beschließt die Vergabe von Bauleistungen für die Sanierung 
Sanitär- und Umkleideräume UG in der Sport- und Kulturstätte „Johannes Wiede" in Trebsen 
— LOS 04 Trockenbau an die Firma Haus- und Bauservice Matthias Jahn, Rochlitzer Straße 
15, 04680 Colditz mit einer Auftragssumme von 32.517,05 EUR (brutto). 
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Beschlussspiegel 



Stadtrat am 28.01.2025 
 
Beschluss SR/01/2025 
I. Haushaltsatzung der Stadt Trebsen für das Haushaltjahr 2025 
Auf Grund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 28.01.2025 folgende 
Haushaltsatzung erlassen: 
 
§ 1 
Der Haushaltplan für das Haushaltjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird festgesetzt: 
 
im Ergebnishaushalt mit dem 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 8.143.108 EUR 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 10.327.266 EUR 
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
  (ordentliches Ergebnis) auf -2.184.158 EUR 
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR 
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR 
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
  (Sonderergebnis) auf 0 EUR 
- Gesamtergebnis auf  -2.184.158 EUR 
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
  ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf  0 EUR 
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
  Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR 
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 
  mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 284.110 EUR 
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit 
  dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR 
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf -1.900.048 EUR 
im Finanzhaushalt mit dem 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  7.697.492 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.592.645 EUR 
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungs- 
  tätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und  
  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  -1.895.153 EUR 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 339.000 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.175.800 EUR 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -836.800 EUR 
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem  
  Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungs- 
  tätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und  
  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  -2.731.953 EUR 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltjahr auf -2.731.953 EUR 
 
§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt. 
 
§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt. 



 
§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden im Jahr 2025 durch 
eine separate Hebesatzsatzung vom 22.10.2024 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  300 v.H. 
b) für die Grundstücke 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer 
Gewerbesteuer 410 v.H. 
 
§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem 
Haushaltplan wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt. 
 
Die Haushaltsatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
Trebsen, den 28.01.2025 
…………… (Unterschrift) 
 
II. Der Stadtrat beschließt die im Haushaltsplan 2025 integrierte Kommunale Finanzplanung 
2025-2028. 
 
III. Der Stadtrat beschließt das im Haushaltsplan 2025 integrierte Investitionsprogramm 2025 
bis 2028. 
 
Beschluss SR/02/2025 
Der Stadtrat beschließt die Stellungnahme zum Antrag auf Zulassung einer Zielabweichung 
vom Regionalplan Leipzig-Westsachsen 2021 vom 21. Oktober 2024 im Verwaltungsgebiet 
Grimma gemäß Anlage 3 zur Vorlage zu. 
 
Beschluss SR/03/2025 
Der Stadtrat beschließt die Vergabe von Bauleistungen für die Sanierung Sanitär- und 
Umkleideräume UG in der Sport- und Kulturstätte „Johannes Wiede“ in Trebsen – LOS 09 HLS 
an die Firma Grahm & Söhne Installation GmbH, Altzschillen 10, 09306 Wechselburg mit einer 
Auftragssumme von 116.338,46 EUR (brutto). 
 
Beschluss SR/04/2025 
Der Stadtrat beschließt die Bekanntmachungssatzung der Stadt Trebsen gemäß Anlage zur 
Vorlage. 
 
Beschluss SR/05/2025 
Der Stadtrat beschließt den Verzicht auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses der Stadt 
Trebsen im Jahr 2025 
 
Beschluss SR/06/2025 
Der Stadtrat stimmt dem Abschluss eines Leasingvertrages für den Erwerb eines neuen 
Dienstfahrzeuges für die Stadtverwaltung Trebsen zu. 
 
Technischer Ausschuss 03.02.2025 
 
Beschluss TA/05/2025 
Der Technische Ausschuss stimmt der Bauvoranfrage BA/2024/0017 Errichtung von zwei 
Einfamilienhäusern auf dem Flurstück 25/7 der Gemarkung Pauschwitz zu. 
 


